
Rundverfügung Nr. 40/2005 vom 21.03.2005 
Pauschalierte Leistungen für Wohnungserstausstattung 

einschließlich Hausrat 
gemäß § 31 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 

 
 
 

Zur Sicherstellung einer sozial ausgewogenen Bedarfsdeckung für eine Wohnungs-
erstausstattung und Hausrat im Sinne von § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII werden unter Anwendung 
des pflichtgemäßen Ermessens und Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der 
Leistungsberechtigten pauschalierte Leistungen gewährt. 
 
Für die Bemessung der Pauschalen wurde eine Liste über die durchschnittlich benötigten 
Wohnungseinrichtungs- und Hausratsgegenstände angefertigt, und zwar auf Grundlage der 
bisher im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) gewährten einmaligen Beihilfen. 
 
Des Weiteren wurden Preisermittlungen auf Grundlage der Höhe der bisherigen einmaligen 
Beihilfen im Rahmen des BSHG , des tatsächlichen Angebotes beim Internationalen Bundes, 
der Fa. IKEA, Fa. Mohr, Fa. Jawoll, Baumärkten und Angeboten in der Markt-Zeitung sowie LN 
durchgeführt und es wurde berücksichtigt, dass viele Wohnungs- und Hausratsgegenstände 
kostengünstig bis kostenlos bei Haushaltsauflösungen erworben werden können. 
 
Auf der Basis dieser Ermittlungen werden die Pauschalen für eine Wohnungserstausstattung 
einschließlich Hausrat wie folgt festgesetzt: 
 
1. für einen 1-Personenhaushalt (ohne Spüle, Waschmaschine, Herd)  1.155,00 € 
 
2. für einen Haushalt mit einem Erwachsenen und einem Kind  
    (ohne Spüle, Herd, mit Waschmaschine)      1.818,00 € 
 
3. für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen (ohne Spüle und Herd)  1.683,00 € 
 
4. für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind   2.064,00 € 
 
 
 
Die Pauschale zu 2 und 4 erhöht sich pro weiteres Kind um jeweils    346,00 € 
 
Die Pauschale zu 3 und 4 erhöht sich pro weiterem Erwachsenen um jeweils  349,00 € 
 
 
Mit der Pauschale wird der Gesamtbedarf an Wohnungseinrichtungs- sowie Hausratgrundaus-
stattungsgegenständen abgedeckt. 
 
Bei nachgewiesenem individuellem Bedarf an einem Herd oder einer Spüle können 
hierfür entsprechende Beträge zusätzlich bewilligt werden. 
 
Die unter 2 bis 4 genannten Pauschalen sind um einen Betrag von 310,00 € (Waschmaschine), 
zu kürzen sofern nachgewiesen werden kann, dass sich im Haus eine Waschmöglichkeit 
befindet. 
 
 
 
 
Ratzeburg, den 21.03.2005 
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